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REGIERut~GsRATEs DES KANTONS SOLOTHURN
VOM

12. Mai 1941. Nr.2006.
-

I, Die Einwohnergemeinde Liiterkofen hat über das im Auftrage

des Bau-Departem~tes ausgeearbeitete Projekt für den dortigen

Kantonestrassenausbau das ~anverfahren durchgeführt.

Gemäss Publikation im Anz~iger für das Oberaint Bucheggberg—

Kriegstetten vom 9. Oktober 1940 ist der Plan während 30 Tagen

öffentlich aufgelegt worden. Die Einwohnergemeinde vom 22. April

1941 hat den Plan genehmigt. Hiegegen. sind keine ~inspraohen er

hoben worden.

II. Das als ~eba~g~p1an.. aufgelegte Strassenprojekt ent

hält die Strassen— und Baulinien längs der Kantonsstrasse. Das

durch das Baugeseta vorgeschriebene Publikationeverfahren ist

eingehalten. Beschwerden ~sind keine eingereicht worden. Der Plan.

kann deshalb genehmigt werden.

III. Der Re~ierungsr& beschliesst daher:
Der von der Einwohne~~einde Lüterkofen am 22. April

1941 beschlossene Bebaw igs~an längs der dortigen Kantonsetrasse
wird genehmigt.

Pub1ikationek~&~en:~‘r._10.50 (Staatskanzlei Nr.3073 N.N.),

Bau—Departement 4 Rub. 75/2.
Kantonsingenieur 2, mit einem Doppel des mit Genehmigungsvermerk

versehenen Planes.
Ammaainaint der Einwohnergemeinde Lüterkofen mit Pian,per Nachnahme.
~mi~sb1att (nur Dispositiv).
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